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Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 25 "Kinderta-
gesstätte Simon unterm Regenbogen am Ziegelkamp" der Stadt Penzlin 
 
hier:  Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Penzlin hat die Aufstellung der Satzung über den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 25 „Kindertagesstätte Simon unterm Regenbogen am Ziegelkamp“ 
beschlossen. 
 
Die Stadt Penzlin führt hierzu als ersten Verfahrensschritt die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durch.  
Diese frühzeitige Behördenbeteiligung dient vorrangig der Festlegung von Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sollen die Gemeinde hierbei beraten.  
 
Zur Aufstellung der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 25 "Kinderta-
gesstätte Simon unterm Regenbogen am Ziegelkamp" der Stadt Penzlin wurde dem Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte der Vorentwurf mit Begründung (Stand: Mai 2021) zugesandt und 
um entsprechende Rückäußerung gebeten. 
 
Zu dem mir vorliegenden Entwurf der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 25 "Kindertagesstätte Simon unterm Regenbogen am Ziegelkamp" der Stadt Penzlin, be-
stehend aus Teil A – Planzeichnung, Teil B – Text und der Begründung nehme ich als Träger 
öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 
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I. Allgemeines/ Grundsätzliches 
 
1. An der Straße ´Am Ziegelkamp´ soll vor dem Hintergrund, dass die alte Kita (Gebäude 
und Grundstück) nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht, eine neue Kita errichtet 
und betrieben werden.  
Eine bestehende Kleingartenanlage soll im Weiteren planungsrechtlich gesichert werden. 
 
Mit der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 25 "Kindertagesstätte Simon 
unterm Regenbogen am Ziegelkamp" der Stadt Penzlin sollen hierfür planungsrechtliche Vo-
raussetzungen geschaffen werden. 
 
 
 
2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht nach 
§ 1 Abs. 4 BauGB). 
 
Eine landesplanerische Stellungnahme vom 12. Juli 2021 liegt mir vor. Danach entspricht der 
o. g. Bebauungsplan den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung. 
 
 
 
3. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln (Entwicklungsgebot). Von dem Grundsatz des Entwicklungsgebotes kann bei Vorlie-
gen bestimmter Voraussetzungen gegebenenfalls abgewichen werden (§ 8 Abs. 2 – 4 BauGB). 
 
Die Stadt Penzlin hat ihre Entwicklungsziele bisher nicht in einem Flächennutzungsplan doku-
mentiert; sie verfügt nicht über eine rechtswirksame vorbereitende Bauleitplanung. 
Insoweit wird der o. g. Bebauungsplan als vorzeitiger Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt. Dem folge ich vom Grundsatz her. 
 
Nach § 8 Abs. 4 BauGB kann ein vorzeitiger Bebauungsplan dann aufgestellt werden, solange 
(noch) kein rechtswirksamer Flächennutzungsplan besteht.  
Ein solch vorzeitiger Bebauungsplan kann aber nur dann aufgestellt werden, wenn dringende 
Gründe es erfordern und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwick-
lung des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird.  
 
Das heißt, die Gemeinde müsste nachweisen, dass es dringende städtebauliche Gründe für die 
vorliegende Planung gibt, und dass dieser Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung des Gemeindegebietes nicht entgegensteht.  
 
Insofern ist die Begründung zu vorliegendem Bebauungsplan um Aussagen zur Auseinander-
setzung mit der Möglichkeit zur Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes als vorzeitigen Bebau-
ungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB noch zu qualifizieren. 
 
Auf die Genehmigungspflicht durch die höhere Verwaltungsbehörde nach § 10 Abs. 2 
BauGB – hier: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte – weise ich in diesem Zusam-
menhang vorsorglich hin. 
 
 
 
4. Zu den vorliegenden Planunterlagen möchte ich im Hinblick auf das weitere Aufstel-
lungsverfahren zum Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 25 "Kinderta-
gesstätte Simon unterm Regenbogen am Ziegelkamp" der Stadt Penzlin auf folgende grund-
sätzliche Aspekte aufmerksam machen. 
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4.1. Nach § 12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen. 
Regelmäßig enthält ein vorhabenbezogener Bebauungsplan danach drei bekannte 
Elemente: 
*den Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers, 
*den Durchführungsvertrag und 
*als Satzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 

 
Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 12 BauGB so-
mit an bestimmte Voraussetzungen gebunden: 

 
- Der Vorhabenträger muss sich zur Durchführung der Vorhaben- und Erschließungs-

maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs- und 
Erschließungskosten im Durchführungsvertrag verpflichten. 

 
- Der Vorhabenträger muss zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließung be-

reit und in der Lage sein.  
Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähig-
keit des Trägers zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses. Ein bloßes Glaubhaftma-
chen der Leistungsfähigkeit des Trägers reicht nicht aus.  
Die finanzielle Bonität des Vorhabenträgers kann z. B. durch eine Kreditzusage geeig-
neter Banken oder durch Bürgschaftserklärungen nachgewiesen werden. 

 
- In der Regel muss der Vorhabenträger Eigentümer der Flächen sein, auf die sich der 

Plan erstreckt. 
 

Ist der Vorhabenträger nicht Eigentümer, so ist ggf. eine qualifizierte Anwartschaft auf 
den Eigentumserwerb oder eine anderweitige privatrechtliche Verfügungsberechtigung 
nachzuweisen. (Dies gilt auch für Flächen für externe Ausgleichsmaßnahmen!) 
Dieser Nachweis muss spätestens zum Satzungsbeschluss vorliegen. 

 
- Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen dem Vorhabenträger und der 
Gemeinde zu schließen. (Hierzu bedarf es eines nach Kommunalrecht notwendigen 
Gemeinderatsbeschlusses.) 

 
Erfolgt dies nicht, fehlen der Gemeinde die Voraussetzungen zum Beschluss über die 
Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Ein Rechtsanspruch darauf be-
steht grundsätzlich nicht. 

 
Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan muss auch auf den Durch-
führungsvertrag eingehen. Sie muss neben dem Erfordernis der Durchführung der Bau-
maßnahme und der Erschließung auch auf die Verpflichtung des Vorhabenträgers ein-
gehen. Weiterhin muss alles, was mit dem Durchführungsvertrag in Zusammenhang 
steht, in die Begründung eingehen, soweit es für die planerische Abwägung von Bedeu-
tung ist.  

 
Insoweit ist die Darstellung derjenigen Inhalte des Durchführungsvertrages notwendiger 
Bestandteil der Begründung, die für die Beurteilung der Ziele nach § 12 Abs. 1 BauGB 
relevant sind. 

 
 
4.2. In diesem Zusammenhang weise ich auf die Besonderheit des § 12 Abs. 3a BauGB hin.  

Den Gemeinden wird hiermit nämlich die Möglichkeit eröffnet, in einem vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan nicht nur ein konkretes Vorhaben zuzulassen, sondern darüber 
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hinaus die zulässigen Nutzungen allgemein zu beschreiben und sich nur im Durchfüh-
rungsvertrag auf ein konkretes Vorhaben festzulegen. 

 
Hierzu besteht die Möglichkeit Baugebiete nach BauNVO oder alternativ die bauliche 
Nutzung auf sonstige Weise allgemein festzusetzen. Die Art der baulichen Nutzung wird 
dabei in einem gewissen Rahmen allgemein festgesetzt.  
Im Durchführungsvertrag ist dann das Vorhaben aber so konkret zu beschreiben, dass 
hinreichend deutlich wird, zu welchem Vorhaben sich der Vorhabenträger verpflichtet.  
Hierunter fallen die Regelungen zu den einzelnen zu errichtenden Anlagen, die für die 
Errichtung der Kindertagesstätte einschließlich Nebenanlagen notwendig sind, die zu re-
alisierenden Ausgleichsmaßnahmen, usw. 

 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist dann unter entsprechender Anwendung des 
§ 9 Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 3a BauGB ausdrücklich festzusetzen, dass `im Rahmen 
der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durch-
führung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet `.  
Zu einem späteren Zeitpunkt kann bei einem entsprechenden Bedarf durch eine im Ver-
gleich zu einer Planänderung verhältnismäßig einfachen Änderung des Durchführungs-
vertrages die Zulässigkeit des Vorhabens modifiziert werden.  
Dies bringt dann Vorteile, wenn sich im Genehmigungsverfahren oder während der Nut-
zung des Vorhabens herausstellt, dass sich die ursprünglich als zutreffend erachteten 
Bedürfnisse geändert haben. 

 
Insofern sind die vorgenannten Hinweise zu § 12 Abs. 3a BauGB im weiteren Verfahren 
zu beachten. 
Der zweite Satz in der Festsetzung Nr. 4 gilt grundsätzlich bereits per Gesetz und ist da-
her entbehrlich. 

 
 
 
II. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
 
Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde für jeden Bauleitplan fest, in welchem Um-
fang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umweltschutzbelange für die Umweltprüfung 
erforderlich ist (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sollen die Gemeinde hierbei beraten. 
 
Durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ergeht im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB folgende Stellung-
nahme im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB. 
 
 
1. Aus naturschutzrechtlicher und –fachlicher Sicht ergeht zu vorliegendem Vorentwurf des 
o. g. Bebauungsplanes folgende Stellungnahme. 
 
Eingriffsregelung 
Die Kindertagesstätte soll im Bereich zum Teil aufgelassener Gärten entstehen, welche über 
entsprechende Strukturen verfügen. Diese sollten bei der Gestaltung der Freiflächen berück-
sichtigt werden. 
Mit der Aufstellung des vBP wird ein Eingriff in Natur und Landschaft vorbreitet. Dieser ist aus-
zugleichen oder zu ersetzen (§ 15 BNatSchG). Entsprechend ist eine Eingriffs-/ Ausgleichsbi-
lanzierung vorzulegen. Weiterhin ist ein Umweltbericht zu erstellen. 
 
Mögliche Kompensationsmaßnahmen ergeben sich ausschließlich aus der Anlage 6 der Hin-
weise zur Eingriffsregelung (Stand 2018, in der aktuellen Fassung). Nur unter der Vorausset-
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zung, dass alle Erkennungsvoraussetzungen erfüllt sind, ist die Kompensationsmaßnahme ge-
eignet. 
 
 
Gehölzschutz 
Nach Auswertung des Luftbildes ist festzustellen, dass sich in unmittelbarer Nähe des geplan-
ten Vorhabens Gehölze befinden. Bei diesen Gehölzen handelt es sich überwiegend um Obst-
gehölze oder typische, gärtnerische Ziergehölze (z.B. Magnolie, Ahorn). Die Fläche ist zurzeit 
als Kleingartenanlage im Sinne des § 1 Abs. 1 Bundeskleingartengesetz anzusehen. Ein ge-
setzlicher Schutz nach § 18 NatSchAG MV ist daher nicht gegeben. 
 
Grundsätzlich ist zu prüfen, welche Gehölze im Rahmen des geplanten Kindergartens erhalten 
werden können. Obstbäume, aber auch andere Gehölze, sind als Schattenspender und lebens-
nahes Beispiel für den natürlichen Jahresablauf, sehr gut in die Konzeption des Außengeländes 
einer Kindertagesstätte integrierbar. Da ältere Gehölze einen besonders hohen ökologischen 
Wert aufweisen bietet es sich an, den vorhandenen Gehölzbestand in die weitere Planung mit-
einzubeziehen und wo immer möglich zu erhalten. 
 
Entsprechend § 39 Bundesnaturschutzgesetz ist es nach Abs. 1 verboten Lebensstätten wildle-
bender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören. so-
wie nach Abs. 5 Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit 
vom 01. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. 
 
Entsprechend § 18 Abs. 1 NatSchAG M-V sind Bäume mit einem Stammumfang von mindes-
tens 100 Zentimetern, gemessen in einer Höhe von 1,30 Metern über dem Erdboden, gesetzlich 
geschützt. 
Dies gilt nicht für  

1. Bäume in Hausgärten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Buchen,  
2. Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie, 
3. Pappeln im Innenbereich, 
4. Bäume in Kleingartenanlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes, 
5. Wald im Sinne des § 2 des Landeswaldgesetzes, 
6. Bäume in denkmalgeschützten Parkanlagen, sofern zwischen der unteren Naturschutz-

behörde und der zuständigen Denkmalschutzbehörde einvernehmlich ein Konzept zur 
Pflege, Erhaltung und Entwicklung des Parkbaumbestandes erstellt wurde. 

 
Aufgrabungen im Bereich von Bäumen haben außerhalb des Wurzelbereiches (Kronentraufbe-
reich plus 1,50 m) zu erfolgen. 
 
Die DIN 18920 sowie die RAS LP 4 sind bezüglich des Gehölzschutzes bei der Bauausführung 
maßgebend und einzuhalten. 
 
Die Kabelverlegung hat grundsätzlich außerhalb des Kronentraufbereiches der vorhandenen 
Bäume zu erfolgen.  
 
Ist dies nicht möglich, ist die Verlegung grabenlos mit einem gesteuerten Bohrverfahren durch-
zuführen.  
 
Notwendige Start- und Zielgruben sind außerhalb des Wurzelbereiches der Bäume zu errichten. 
 
Baustelleneinrichtungen sind außerhalb des Wurzelbereiches der Bäume (Baumtraufe zzgl. 
1,50 m) anzuordnen. 
 
Eine Befahrung des Wurzelbereiches mit Bau- und Verlegetechnik ist auszuschließen. 
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Artenschutz 
Für eine abschließende Stellungnahme ist der Artenschutzfachbeitrag herzureichen. 
  
 
 
2. Von Seiten der unteren Wasserbehörde bestehen keine Bedenken gegen o. g. Bebau-
ungsplan, sofern die Trinkwasserver- und die Abwasser-/ Regenwasserentsorgung – wie ange-
geben – zentral erfolgen. 
 
 
 
III. Sonstige Hinweise 
 
Weiterhin möchte ich bereits zum vorliegenden Vorentwurf der Satzung über den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 25 "Kindertagesstätte Simon unterm Regenbogen am Ziegelkamp" 
der Stadt Penzlin folgende Hinweise für die Weiterentwicklung bzw. zum durchzuführenden 
Verfahren geben: 
 
1. Seitens der unteren Bodenschutz-/ Abfallbehörde wird darauf hingewiesen, dass bei 
Abbruch- und Baumaßnahmen anfallender unbelasteter Bauschutt einer zugelassenen Bau-
schuttaufbereitungsanlage zuzuführen ist. Eine Verbringung auf eine für Hausmüll oder haus-
müllähnliche Gewerbeabfälle zugelassene Deponie ist untersagt (§ 18 AbfWG M-V). 
 
Im Rahmen der Überlassungspflicht nach §§ 4 und 6 der Abfallwirtschaftssatzung des Land-
kreises Mecklenburgische Seenplatte hat nach § 25 Abfallwirtschaftssatzung die Anlieferung 
von Baustellen- bzw. anderen  Abfällen zur Beseitigung, die nicht nach § 10 Abs. 1 Abfallsat-
zung unter die Ausschlussliste fallen, grundsätzlich durch zugelassene Unternehmen zur Umla-
destation Neustrelitz der Ostmecklenburgischen-Vorpommerschen Verwertungs- und Deponie 
GmbH (OVVD GmbH), auf die Abfallentsorgungsanlage Rosenow (AEA Rosenow) oder zu den 
Wertstoffhöfen des Landkreises (soweit die Abfälle an diesen angenommen werden) zu erfol-
gen. Die Gewährleistung der Andienungspflicht wird durch die Abfallbehörde kontrolliert. 
 
Nach § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu 
verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen werden und somit die 
Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grundsätze des 
BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu berücksichtigen. Insbesondere bei 
bodenschädigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeinträgen ist Vorsorge ge-
gen das Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen zu treffen. Bodenverdichtungen, Bo-
denvernässungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bodengefüge bzw. 
wichtige Bodenfunktionen sind bei einem möglichst geringen Flächenverbrauch zu erhalten. 
 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf 
dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 Bundes-
Bodenschutzgesetz Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderun-
gen zu treffen, die standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. 
Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Verwertung von Bo-
denmaterial 5/1998) wird besonders hingewiesen. 
 
 
Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind laut §§ 7 und 15 KrWG einer nachweislich geord-
neten und gemeinwohlverträglichen Verwertung bzw. Beseitigung zuzuführen. Bauschutt und 
andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und umweltgerecht nach den ge-
setzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.). 
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Gemäß § 7 der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte unter-
liegen die Grundstückseigentümer als Anschluss- und Überlassungspflichtige gegenüber der 
öffentlichen Abfallentsorgung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte der Anzeige- und 
Auskunftspflicht über die zur Wahrnehmung der Entsorgungsaufgaben relevanten Sachverhal-
te. Soll ein Grundstück erstmalig an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossen werden, hat 
der Grundstückseigentümer einen schriftlichen Antrag spätestens 3 Wochen vor dem jeweils 
1.des Kalendermonats, in dem die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung erfolgen soll, an das 
Sachgebiet Kommunale Abfallentsorgung zu stellen. 
 
Falls bei Erdaufschlüssen Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen (z.B. abartiger, 
muffiger Geruch, anormale Färbung des Bodenmaterials, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, 
Reste alter Ablagerungen) auftreten, ist die untere Bodenschutzbehörde im Umweltamt des 
Landkreises umgehend zu informieren. 
 
 
 
2. Aus Sicht des bautechnischen Brandschutzes ergeht folgende Stellungnahme zu o. g. 
Bebauungsplan. 
 
Bei der Planung ist zu sichern, dass die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Amtsblatt M-
V 2006 S. 597 Anhang E) eingehalten wird. Insbesondere ist die Zufahrt und Aufstellfläche für 
die Feuerwehr zur Kindertagesstätte entsprechend der o. g. Richtlinie zu gewährleisten.  
 
In dem zu beurteilendem vorhabenbezogenen B-Plan soll die Löschwasserversorgung durch 
das vorhandene Hydrantennetz abgesichert werden (sh. S. 15, Pkt. 7.6). Durch das örtliche 
Wasserversorgungsunternehmen ist dies zu prüfen und schriftlich zu bestätigen, dass die ent-
sprechende Löschwasserversorgung abgesichert wird. 
 
 
 
3. Seitens der unteren Straßenverkehrsbehörde wird darauf hingewiesen, dass bei Bau-
maßnahmen ist der Veranlasser verpflichtet, solche Technologien anzuwenden, dass für den 
Verkehrsablauf die günstigste Lösung erzielt wird. Eine Gewährleistung des Anliegerverkehrs 
und der Rettungsfahrzeuge müssen gegeben sein. 
 
Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß-
nahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von 
Straßen führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der 
Baumaßnahme zu beachten. 
 
Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenanla-
gen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. 
 
Für eine notwendige Verkehrsraumeinschränkung ist zwei Wochen vor Beginn der Bauphase 
eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO beim Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte, Straßenverkehrsbehörde, Adolf-Pompe-Straße 12-15, 17109 Demmin, einzuholen. 
 
 
 
4. Unter dem Gesichtspunkt der gebotenen Normenklarheit möchte ich hier im Wesentli-
chen auf die folgenden grundsätzlichen Aspekte verweisen: 

 
 Die im Bebauungsplan festgesetzte Gemeinbedarfsfläche ist kein Baugebiet im Sinne des 

§ 1 Abs. 2 BauNVO. Somit ist § 12 BauNVO nicht auf die Gemeinbedarfsfläche anwend-
bar. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB ist für die Festsetzung von Flächen für Stellplätze, Garagen 
und Carports ausreichend. 
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 Verfahrensvermerke dienen der Dokumentation des durchgeführten Verfahrens. Sie tra-
gen Urkundencharakter und sind daher dem tatsächlich durchgeführten Verfahren anzu-
passen. 
 
Auf die Genehmigungsbedürftigkeit mache ich in diesem Zusammenhang aufmerksam. 
Daher ist „die Genehmigung der Satzung über …“ bekannt zu machen. 
 

Da es sich bei den vorliegenden Unterlagen um einen Vorentwurf handelt, gehe ich davon aus, 
dass die Stadt diese grundsätzlichen Gesichtspunkte im weiteren Verfahren berücksichtigen 
wird. Deshalb gehe ich hier im Einzelnen nicht weiter darauf ein. 
 
 
 
5. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind in der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung die 
Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung einschließlich aller Anlagen (z. B. Grünord-
nungspläne, Gutachten) und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich aus-
zulegen. 
Wesentliche Stellungnahmen sind u. a. die der Behörden und anerkannten Naturschutzverbän-
den.  
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich be-
kannt zu machen.  
 
Im Rahmen der Bekanntmachung ist weiterhin anzugeben, welche Arten umweltbezogener 
Informationen ausgelegt werden. 
Dies erfordert einen grob gegliederten Überblick derjenigen Umweltinformationen, die u. a. 
in den verfügbaren Stellungnahmen behandelt werden.  
Die Informationen sollen der Öffentlichkeit eine erste Einschätzung darüber ermöglichen, ob die 
Planung weitere, von den verfügbaren Stellungnahmen nicht abgedeckte Umweltbelange be-
rührt, denen sie durch eigene Stellungnahmen Gehör verschaffen will.  
Eine bloße Auflistung der verfügbaren Stellungnahmen einzelner Träger öffentlicher Belange 
ohne überblicksartige Gliederung verfehlt diese Anstoßwirkung. 
 
Sofern zum Zeitpunkt der Bekanntmachung noch keine wesentlichen umweltrelevanten Stel-
lungnahmen oder andere Informationen vorliegen, ist dazu ebenfalls eine entsprechende Aus-
sage zu treffen. 
 
Es wird daher vorsorglich darauf hingewiesen, dass es zwar unbeachtlich ist, wenn im Ausle-
gungsverfahren bei der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgeschriebenen Angabe, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, einzelne Angaben gefehlt haben. Das schlichte 
Unterlassen dieser Angaben bleibt jedoch ein beachtlicher Fehler gemäß § 214 BauGB, was 
zur Unwirksamkeit des Bauleitplans führt. 
 
Ich weise vorsorglich darauf hin, dass diese Regelung laut geltender Rechtsprechung 
einer Ausnahme nicht zugänglich ist!! 
 
 
Auf § 4a Abs. 4 BauGB mache ich insbesondere aufmerksam.  
Danach sind der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und 
die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen zusätzlich ins Internet einzu-
stellen und über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich zu machen. 
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Darüber hinaus sind auch die Anforderungen an den gemäß § 2a BauGB zu erarbeitenden 
Umweltbericht nach Anlage 1 zum BauGB qualifiziert bzw. erweitert worden. 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Cindy Schulz 
SB Bauleitplanung 
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